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 Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke 
 
 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Geburtsurkunden 
für Kinder Geflüchteter – Die Zweite 
Integrationsrat am 26.6.2019 
 
 
Frage 1: 
 
Inwieweit hält sich das Standesamt Düsseldorf an das in § 27 
Verwaltungsverfahrensgesetz vorgeschriebene Verfahren zu einer Versicherung an 

Eides statt? 
 
Antwort: 
 
Das Standesamt Düsseldorf hält sich an gesetzlich vorgeschriebene Verfahren. Dies 

gilt selbstverständlich auch für die Abnahme einer Eidesstattlichen Versicherung 

gem. § 27 Verwaltungsverfahrensgesetz.  

 
 
Frage 2: 
 
Wie viele Beurkundungsverfahren der 3412 im Jahr 2018 beurkundeten 

Kinderstammen aus den Vorjahren, da laut Demografie-Monitoring des Amtes für 
Statistik und Wahlen im Jahr 2018 nur 1545 Kinder 
nichtdeutscher Eltern geborenwurden? 

(https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt12/statistik/stadtforschung/download/D 
emografie-Monitoring_2013_bis_2018.pdf) 
 
 
Antwort: 
 
Die Zuständigkeit für die Beurkundung einer Geburt richtet sich nach dem Geburtsort 

des Kindes, nicht nach dem Wohnort der Eltern.  

Die im zitierten Monitoringbericht genannten Zahlen (6.780 Geburten insgesamt im 

Jahr 2018, davon 1.545 nichtdeutsch) beziehen sich auf Einwohner der 

Landeshauptstadt Düsseldorf. Dagegen hat das Standesamt Düsseldorf im Jahr 2018 

insgesamt 8.740 Geburten beurkundet, davon 3.412 Kinder ausländischer Eltern. Bei 

der Differenz zwischen diesen Zahlen handelt es sich nicht um Rückstände aus den 

Vorjahren, sondern um in Düsseldorf geborene Kinder, deren Eltern ihren Wohnsitz 

nicht in Düsseldorf haben.  

 

Wie viele Geburten aus dem Vorjahr im Jahr 2018 beurkundete wurden, lässt sich 

nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermitteln.   

 
 
Frage 3: 
 
In wie vielen Fällen verzichtete das Standesamt Düsseldorf auf die Vorlage von 
Nationalpässen, aufgrund einer nicht auszuschließenden Gefährdung der Eltern bei 

Vorsprache in Ihrer Auslandsvertretung? 
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Antwort: 
 
In 92 Fällen wurde die Geburt mit einem einschränkenden Hinweis beurkundet, weil 

ein Nachweis der Identität nicht möglich war. Die Gründe werden hierfür nicht 

statistisch erfasst.  

 
 
 

 


